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1.6 Darlegung der Planinhalte 

1.6.1 Städtebauliche Planungsziele 

Vor der Erstellung des Vorentwurfs wurden folgende Ziele formuliert und der Stadtverwaltung 
abgestimmt: 

 Möglichst große Ausnutzung des Plangebietes hinsichtlich zulässiger Grundfläche, 
zwecks nachhaltige Entwicklungsplanung mit Erweiterungspotential zur künftigen Scho-
nung des Außenbereichs 

 Weitere Maße der baulichen Nutzungen unterhalb der Obergrenzen nach § 17 BauNVO 

 Berücksichtigung natur- und artenschutzrechtlicher Belange durch die Festsetzung von 
Grünflächen im Süden des Plangebietes 

 Erhalt der Wegeverbindung (Flurstück 283/8) vom Kottenheimer Weg in das angrenzende 
Naturschutzgebiet  

 Konzentration der erforderlichen Ausgleichsflächen im Süden des Plangebietes 

 Festsetzung einer Randeingrünung nach Westen  

 

1.6.2 Geplante Art der Nutzung  

Zulässige, ausnahmsweise zulässige und nicht zulässige Arten der baulichen Nutzung 
bzw. Anlagen 

Das gesamte Plangebiet wird als eingeschränktes Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO festge-
setzt, wobei neben oben beschriebener Gliederung Einschränkungen auf der Grundlage von 
§ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO vorgenommen werden.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist zur Sicherung der städtebaulichen Ziele der Stadt und 
zur Schaffung von Baurecht notwendig. Die Planung hat, wie oben stichwortartig wiedergege-
ben, das Ziel ein Gewerbegebiet auszuweisen und Unternehmen zur Verfügung zu stellen. 
Damit soll zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsstruktur, auch in Form der 
Schaffung und Erhaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, beigetragen werden.  

 

Die Planungsziele unter 1.7.1 und die Instrumente für deren Umsetzung überschneiden sich, so 
dass die Begründungen für die einzelnen Nutzungsausschlüsse sich ebenfalls überschneiden.  

Flächen für produzierende Betriebe und Handwerksbetriebe, für Arbeits- und Ausbil-
dungsplatz schaffende Betriebe 

Das Nutzungskonzept verfolgt das städtebauliche Ziel in dem Baugebiet ausschließlich die Nut-
zung auszuweisen, die dort angesiedelt werden soll. Dies ist vor allem in diesem relativ kleinen 
Gebiet mit nur ca. 3,5 ha Gewerbegebietsfläche erforderlich. Die Nutzung durch Betriebe, die 
in einem Gewerbegebiet zwar zulässig wären, aber nicht dem Planungsziel der Stadt entspre-
chen, wäre in einem größeren Gewerbegebiet evtl. noch vertretbar, ohne die Planungsziele zu 
gefährden. In dem vorliegenden Gebiet könnte aber bereits die Ansiedlung eines solchen Be-
triebes rund 1/3 der geplanten Fläche beanspruchen. Daher sollen hier die zulässigen 
Unterarten der baulichen Nutzung und Anlagen speziell auf das Plangebiet zugeschnitten wer-
den.  

Die städtebaulichen Ziele (hochwertige und preisgünstige Gewerbeflächen für arbeitsplatz-
schaffende Betriebe sowie auch die Ermöglichung der Wohnnutzung für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen und für Betriebsinhaber und Betriebsleiter) konnten bis heute in dem 
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benachbarten Gewerbegebiet konsequent umgesetzt werden. Um auch weiterhin in dem neuen 
Gewerbegebiet diese städtebauliche Leitlinie verfolgen zu können, werden Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergnügungsstätten, 
Einzelhandelsbetriebe, Bordellbetriebe und vergleichbare Nutzungen, in denen der gewerbs-
mäßigen Prostitution nachgegangen wird (wie z.B. Wohnungsprostitution, Swingerclubs, 
Anbahnungsgaststätten, Privatclubs, Kontaktsaunen u.ä.), Sexkinos, Einzelhandel dessen 
Zweck auf den Verkauf von Artikeln mit sexuellem Charakter ausgerichtet ist, Wettbüros und 
Wettannahmestellen ausgeschlossen.  

Ganz folgerichtig wird das Gewerbegebiet für die Betriebe reserviert, die in das Plankonzept 
passen. Zulässig sind zudem Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke, da derartige Anlagen eine gute Ergänzung zu dem benachbarten Neubaugebiet dar-
stellen.  

Den einzelnen Ausschlüssen liegen folgende Aspekte zugrunde:  

Zulässigkeit auch in anderen Gebietstypen: 

Insgesamt wird die Zulässigkeit und nicht Zulässigkeit einzelner Betriebsarten in der Plankon-
zeption immer auch in Kombination damit betrachtet, ob die Betriebsart unter Umständen auch 
in andern Baugebietstypen zulässig ist oder nicht. 

So sind z.B. Büro- und Geschäftsgebäude zulässig und somit auch Dienstleistungsbetriebe, 
da hier bekanntermaßen die Arbeits- und Ausbildungsplatzdichte besonders hoch ist. Die hohe 
Arbeits- und Ausbildungsplatzdichte von Dienstleistungsbetrieben ist der Grund für die Zuläs-
sigkeit von Büro- und Geschäftsgebäuden bzw. Dienstleistungsbetrieben, obwohl diese auch 
ausnahmsweise in allgemeinen Wohngebieten und allgemein in Mischgebieten zulässig sind. 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind auch ausnahmsweise in allgemeinen Wohnge-
bieten und allgemein in Mischgebieten zulässig. Jedoch werden auch hier Arbeits- und 
Ausbildungsplätze geschaffen und die Stadt bzw. die Region können von einem solchen Betrieb 
auch touristisch profitieren. Daher wird diese Betriebsart nicht ausgeschlossen. Zusätzlicher 
Grund für die Zulässigkeit ist zudem, dass das Gewerbegebiet hinsichtlich der möglichen Emis-
sionen eingeschränkt ist, daher sind mit der Zulässigkeit von Betrieben des 
Beherbergungsgewerbes keine zusätzlichen planerischen Konflikte zu erwarten.  

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke werden ausgeschlossen, 
da diese Anlagen auch in anderen Baugebietstypen zulässig sind. Bedingt durch die Knappheit 
an verfügbaren Gewerbeflächen in der Stadt Mayen, sollen diese Anlagen daher nicht zugelas-
sen werden, damit die Gewerbeflächen auch tatsächlich für Gewerbebetriebe zur Verfügung 
stehen können.  

Hinsichtlich des Ausschlusses von Einzelhandelsbetrieben ist es auf Grundlage des Lan-
desentwicklungsprogramms IV und des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Mayen 
planerisches Ziel, den großflächigen Einzelhandel mit nahversorgungs- und innenstadtrelevan-
ten Sortimenten auf die zentralen Versorgungsbereiche und den großflächigen Einzelhandel mit 
nicht innenstadtrelevante Sortimenten auf die Ergänzungsstandorte zu konzentrieren. Innerhalb 
eines Gewerbegebietes ist großflächiger Einzelhandel nicht zulässig, sondern nur in eigens da-
für festgesetzten Sondergebieten. Kleinflächiger Einzelhandel unter 800 qm Verkaufsfläche 
oder Einzelhandel mit mehr als 800 qm Verkaufsfläche mit atypischer Betriebsstruktur wäre 
allerdings auch innerhalb eines Gewerbegebietes zulässig. Der Regionale Raumordnungsplan 
beinhaltet in Grundsatz G 42: „In Gemeinden mit zentralen Versorgungsbereichen soll grund-
sätzlich eine Prüfung und Abwägung erfolgen, ob kleinflächiger Einzelhandel mit 
innenstadtrelevanten Sortimenten aus städtebaulichen Gründen in gewerblichen Bauflächen 
eingeschränkt bzw. ausgeschlossen werden soll.“ Diese Prüfung wurde vorgenommen, mit dem 
Ergebnis, dass Einzelhandel, auch zur Vermeidung von Agglomerationen und zur Sicherung 
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der zentralen Versorgungsbereiche, auch unterhalb der Großflächigkeit ausgeschlossen wer-
den soll. Ausgenommen hiervon ist Einzelhandel mit dem sogenannten Handwerkerprivileg. 
Damit wird den Gewerbetreibenden der Verkauf von Eigenprodukten an den Endverbraucher 
im Rahmen eines untergeordneten Nebenbetriebs, mit bestimmter Definition der zulässigen Flä-
che gestattet.  

Vergnügungsstätten, Bordelle und ähnliches werden direkt im Vorfeld ausgeschlossen, um 
einem potentiellen „Trading-Down“ Effekt überhaupt keine Möglichkeit einzuräumen. Späte-
res Gegensteuern ist stets schwieriger und risikobehafteter als eine frühzeitige klare planerische 
Linie. Insbesondere aufgrund der mit diesen Betrieben einhergehenden Begleiterscheinungen, 
wie Gewaltkriminalität, Drogenhandel etc. ist zum Schutz der zulässigen Betriebswohnungen 
und dem unmittelbar gegenüberliegenden Wohngebietet ein Ausschluss nicht nur gerechtfertigt, 
sondern sogar geboten.  

Tankstellen werden ausgeschlossen, da auch diese in anderen Baugebietstypen zulässig sind 
und das neue Gewerbegebiet aufgrund der Gewerbeflächenknappheit in Mayen für Gewerbe-
betriebe, insbesondere für hochwertige Dienstleistungen und als Bürostandort reserviert werden 
soll. Tankstellen bedeuten meist auch eine Erhöhung der Verkehre auf den Zufahrtstraßen und 
verursachten dadurch Emissionen, die nicht erwünscht sind. Zudem sind Standorte an den 
Hauptzufahrtstraßen nach Mayen besser für die Ansiedlung von Tankstellen geeignet, als der 
vorliegende Standort. 

 

Dieser konsequente Weg in der Planung bewirkt, dass die Gewerbefläche vermarktbar ist und 
bereits ansässige Betriebe innerhalb des Gebietes und auch angrenzend an das Gebiet nicht 
abwandern. Letzteres würde zu Leerständen führen, die sich schädlich auf die Stadtentwicklung 
auswirken.  

Insbesondere für inhabergeführte Gewerbebetriebe ist die Zulässigkeit von Betriebswohnungen 
auf dem Betriebsgelände für die Standortwahl entscheidend. Daher werden Aufsichts- und Be-
reitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter ausnahmsweise zugelassen, 
wobei eine Zuordnung und flächenmäßige Unterordnung der Wohnnutzung gegenüber der ge-
werblichen Nutzung eindeutig sein muss. Um die Gewerbebetriebe innerhalb des Gebietes 
hinsichtlich Emissionen nicht zu stark einzuschränken wird die ausnahmsweise Zulässigkeit 
über § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB auch zeitlich an die gewerbliche Nutzung gekoppelt. Der besondere 
Umstand, mit dem die Betriebsleiterwohnung unzulässig wird, ist vorliegend die Aufgabe des 
Betriebes. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter sind nur ausnahmsweise mit einer maximalen Größe von 80 m² und maximal einer 
Wohnung je Betrieb zulässig. Es ist im Baugenehmigungsverfahren die zwingende Notwendig-
keit einer solchen Wohnung für den laufenden Betrieb der Gewerbeeinheit durch den Bauherrn 
darzulegen. Die Wohnungen müssen bautechnisch so ausgestattet sein, dass diese den Betrieb 
der umliegenden potentiellen Gewerbebetriebe nicht durch die Schutzbedürftigkeit der Bewoh-
ner der Wohnung beeinträchtigen (Lärmschutzfenster etc.), dies ist durch den Bauherrn 
nachzuweisen. Die Wohnungen müssen baulich in den Betrieb integriert sein, um den Charakter 
des Gewerbegebiets nicht zu verfälschen.  

Produzierende Betriebe oder Handwerksbetriebe benötigen häufig auch Flächen für Lager oder 
Lagerhäuser, weshalb diese Art der Nutzung nicht ausgeschlossen wird. Es handelt sich hier 
um gewerbegebietstypische Nutzungen.  

 

Die Stadt, als Träger der Planungshoheit für dieses Gebiet, kommt mit der Aufstellung des Be-
bauungsplans dem Erfordernis der vorrausschauenden planerischen Konfliktlösung nach.  


